
Gemeinde Grävenwiesbach  
 

 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-6/2023 1. Ergänzung  
- öffentlich - Datum: 08.03.2023 

 

Sachbearbeiter Claudia Braun 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

48. Sitzung des Gemeindevorstandes 24.01.2023 vorberatend 

23. Sitzung des Haupt - und Finanzausschusses 16.03.2023 vorberatend 

16. Sitzung der Gemeindevertretung 28.03.2023 beschließend 
 
Ortsbeiratssitzungen - Umstellung auf digitalen Sitzungsdienst RIM 
 
Sachbericht: 
Im Zuge der letzten Haushaltsberatungen kam die Anregung auf, dass auch die Ortsbeiräte zu-
künftig am digitalen Sitzungsdienst RIM teilnehmen sollten. Dies wurde an den Gemeindevorstand 
getragen.  
Auf Vorgabe des Gemeindevorstandes wurden am 10. Februar 2022 alle Ortsbeiräte angeschrie-
ben und die Vorteile der Umstellung erläutert. Zudem wurde mittgeteilt, dass für diese Anwendung 
die persönlichen Endgeräte (wie z. B. PC, Laptop, Tablet oder iPad) verwendet werden müssen. 
Hierfür wird eine kleine Entschädigung gezahlt werden. 
Mittlerweile hat die Verwaltung alle Rückmeldungen vorliegen. Alle Ortsbeiräte stimmen der Um-
stellung auf den digitalen Sitzungsdienst zu. 
 
Zur Umsetzung muss § 6 Abs. 4 der Geschäftsordnung der Ortsbeiräte geändert werden. 
Änderungen werden fett/kursiv dargestellt. 
 

Aktuelle Fassung: 
 
§ 6 Einberufen der Sitzungen, Abs. 4 
Einberufen wird mit schriftlicher Ladung an alle Mit-
glieder des Ortsbeirates und an den Gemeindevor-
stand sowie an die oder den Vorsitzenden der Ge-
meindevertretung. Darin sind Zeit, Ort und Tages-
ordnung der Sitzung des Ortsbeirates anzugeben. 
 

Entwurf Änderung: 
 
§ 6 Einberufen der Sitzungen, Abs. 4 
Einberufen wird mit schriftlicher Ladung an alle Mit-
glieder des Ortsbeirates und an den Gemeindevor-
stand sowie an die oder den Vorsitzenden der Ge-
meindevertretung. Darin sind Zeit, Ort und Tages-
ordnung der Sitzung des Ortsbeirates anzugeben. 
Die Schriftform kann durch die elektronische 
Form ersetzt werden, wenn ein einheitliches 
elektronisches Informationssystem eingeführt 
wird. Die Bereitstellung der Einladung wird 
durch E-Mail angekündigt. 
 

 
 
Zudem muss für die Nutzung der Privatgeräte die Entschädigungssatzung § 3 Abs. 1 oder Ab-
satz 2 angepasst werden.  
 
1.) Zusatz bei §3, Abs. 1:  
Die Mitglieder der Ortsbeiräte erhalten für die Nutzung der persönlichen Endgeräte für die Teil-
nahme am Sitzungsdienst RIM pro Sitzung eine Pauschale von EURO 10,00. 
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2.) Änderung der Aufwandsentschädigung §3, Abs. 1 der Ortsbeiräte von EURO 12,00 auf 
EURO 20,00. 
 
3.) Zusatz bei §3, Abs. 2:  
Die Mitglieder der Ortsbeiräte erhalten für die Nutzung der persönlichen Endgeräte für die Teil-
nahme am Sitzungsdienst RIM eine monatliche Pauschale von EURO 5,00. 
 

Aktuelle Fassung: 
§ 3 

Aufwandsentschädigun-
gen 

 
(1)  
Ehrenamtlich Tätige erhal-
ten neben dem Ersatz des 
Verdienstausfalles und der 
Fahrkosten pro Sitzung der 
Gemeindevertretung, des 
Gemeindevorstandes, des 
Ortsbeirates, des Auslän-
derbeirates oder des Gre-
miums, dem sie als Mitglied 
oder kraft Gesetzes, Sat-
zung oder Geschäftsord-
nung angehören oder in 
das sie als Vertreterin oder 
Vertreter der Gemeinde 
entsandt worden sind, fol-
gende Aufwandsentschädi-
gung: 

 
Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter 
 EURO 12,00, 
 
Ehrenamtliche Beigeord-
nete EURO 12,00, 
 
Mitglieder der Ortsbeiräte
 EURO 12,00, 
 
 
Mitglieder des Ausländer-
beirates  
 EURO 12,00, 
 
 
Mitglieder des Kinder- und 
Jugendbeirates  
 EURO 12,00, 
 
(Alternativ: Vertreterinnen 
oder Vertreter einer Kinder- 
oder Jugendinitiative) 
  EURO 
12,00, 
 
Gewählte Mitglieder der 
Betriebskommission 
 EURO 12,00, 
 
Sachkundige Einwohnerin-
nen oder Einwohner einer 
Kommission EURO 
12,00, 
 

Vorschlag 1: 
§ 3 

Aufwandsentschädigun-
gen 

 
(1)  
Ehrenamtlich Tätige erhal-
ten neben dem Ersatz des 
Verdienstausfalles und der 
Fahrkosten pro Sitzung der 
Gemeindevertretung, des 
Gemeindevorstandes, des 
Ortsbeirates, des Auslän-
derbeirates oder des Gre-
miums, dem sie als Mitglied 
oder kraft Gesetzes, Sat-
zung oder Geschäftsord-
nung angehören oder in 
das sie als Vertreterin oder 
Vertreter der Gemeinde 
entsandt worden sind, fol-
gende Aufwandsentschädi-
gung: 

 
Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter 
 EURO 12,00, 
 
Ehrenamtliche Beigeord-
nete EURO 12,00, 
 
Mitglieder der Ortsbeiräte
 EURO 12,00, 
 
 
Mitglieder des Ausländer-
beirates  
 EURO 12,00, 
 
 
Mitglieder des Kinder- und 
Jugendbeirates  
 EURO 12,00, 
 
(Alternativ: Vertreterinnen 
oder Vertreter einer Kinder- 
oder Jugendinitiative) 
  EURO 
12,00, 
 
Gewählte Mitglieder der 
Betriebskommission 
 EURO 12,00, 
 
Sachkundige Einwohnerin-
nen oder Einwohner einer 
Kommission EURO 
12,00, 
 

Vorschlag 2: 
§ 3 

Aufwandsentschädigun-
gen 

 
(1)  
Ehrenamtlich Tätige erhal-
ten neben dem Ersatz des 
Verdienstausfalles und der 
Fahrkosten pro Sitzung der 
Gemeindevertretung, des 
Gemeindevorstandes, des 
Ortsbeirates, des Auslän-
derbeirates oder des Gre-
miums, dem sie als Mitglied 
oder kraft Gesetzes, Sat-
zung oder Geschäftsord-
nung angehören oder in 
das sie als Vertreterin oder 
Vertreter der Gemeinde 
entsandt worden sind, fol-
gende Aufwandsentschädi-
gung: 

 
Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter 
 EURO 12,00, 
 
Ehrenamtliche Beigeord-
nete EURO 12,00, 

–  
Mitglieder der Ortsbei-
räte EURO 12,00
 EURO 20,00, 
 
Mitglieder des Ausländer-
beirates  
 EURO 12,00, 

–  
Mitglieder des Kinder- und 
Jugendbeirates  
 EURO 12,00, 
 
(Alternativ: Vertreterinnen 
oder Vertreter einer Kinder- 
oder Jugendinitiative) 
  EURO 
12,00, 
 
Gewählte Mitglieder der 
Betriebskommission 
 EURO 12,00, 
 
Sachkundige Einwohnerin-
nen oder Einwohner einer 
Kommission EURO 
12,00, 
 

Vorschlag 3: 
§ 3 

Aufwandsentschädigun-
gen 
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Zuschlag für die Sitzungs-
leitung  
 EURO 12,00. 

 
Die Mitglieder des 
Wahlausschusses 
und der Wahlvor-
stände/Auszäh-
lungswahlvor-
stände bei Wahlen 
und Abstimmungen 
erhalten pro Tag ih-
rer Tätigkeit
 EURO 30,00. 
 
Sofern es sich bei 
Mitgliedern der 
Auszählungswahl-
vorstände um Be-
schäftigte der Ge-
meinde handelt und 
die Tätigkeit wäh-
rend der Dienstzeit 
erfolgt, entfällt der 
Anspruch für die 
Entschädigung. 

 
(2) Die Aufwandsentschädi-
gung nach Abs. 1 wird für 
den höheren Aufwand bei 
dem Wahrnehmen beson-
derer Funktionen um eine 
monatliche Pauschale er-
höht. Diese beträgt für  

 
die oder den Vorsitzenden 
der Gemeindevertretung 
EURO 70,00, 

 
Gemeindevertreterin/Ge-
meindevertreter 
 EURO 20,00, 

–  
die oder den ehrenamtli-
chen Ersten Beigeordne-
ten EURO 80,00, 
 
ehrenamtliche Beigeord-
nete EURO 20,00. 

 
Der/Die 1. Beigeordnete(r) 
erhält für jeden Tag der tat-
sächlichen Vertretung des 
Bürgermeisters eine Pau-
schale von 30,00 
EURO/Tag. 

Der Anspruch auf die Pau-
schale entsteht am Beginn 
des Kalendermonates, in 
dem die ehrenamtlich Täti-
gen die besondere Funk-
tion antreten. Er erlischt mit 
Ablauf des Kalendermona-
tes, in dem sie aus der 
Funktion scheiden.  
 

Zuschlag für die Sitzungs-
leitung  
 EURO 12,00. 

–  
Die Mitglieder der 
Ortsbeiräte erhal-
ten für die Nut-
zung der persönli-
chen Endgeräte 
pro Sitzung eine 
Pauschale 
   
  
 EURO 10,00. 

 
Die Mitglieder des 
Wahlausschusses 
und der Wahlvor-
stände/Auszäh-
lungswahlvor-
stände bei Wahlen 
und Abstimmungen 
erhalten pro Tag ih-
rer Tätigkeit
 EURO 30,00. 
 
Sofern es sich bei 
Mitgliedern der 
Auszählungswahl-
vorstände um Be-
schäftigte der Ge-
meinde handelt und 
die Tätigkeit wäh-
rend der Dienstzeit 
erfolgt, entfällt der 
Anspruch für die 
Entschädigung. 

 
 

Zuschlag für die Sitzungs-
leitung  
 EURO 12,00. 

 
Die Mitglieder des 
Wahlausschusses 
und der Wahlvor-
stände/Auszäh-
lungswahlvor-
stände bei Wahlen 
und Abstimmungen 
erhalten pro Tag ih-
rer Tätigkeit
 EURO 30,00. 
 
Sofern es sich bei 
Mitgliedern der 
Auszählungswahl-
vorstände um Be-
schäftigte der Ge-
meinde handelt und 
die Tätigkeit wäh-
rend der Dienstzeit 
erfolgt, entfällt der 
Anspruch für die 
Entschädigung. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Aufwandsentschädi-
gung nach Abs. 1 wird für 
den höheren Aufwand bei 
dem Wahrnehmen beson-
derer Funktionen um eine 
monatliche Pauschale er-
höht. Diese beträgt für  

 
die oder den Vorsitzenden 
der Gemeindevertretung 
EURO 70,00, 
 
Gemeindevertreterin/Ge-
meindevertreter 
 EURO 20,00, 
 
Mitglieder der Ortsbeiräte 
für Teilnahme RIM
 EURO   5,00, 
 
die oder den ehrenamtli-
chen Ersten Beigeordne-
ten EURO 80,00, 
 
ehrenamtliche Beigeord-
nete EURO 20,00. 

 
Der/Die 1. Beigeordnete(r) 
erhält für jeden Tag der tat-
sächlichen Vertretung des 
Bürgermeisters eine Pau-
schale von 30,00 
EURO/Tag. 

Der Anspruch auf die Pau-
schale entsteht am Beginn 
des Kalendermonates, in 
dem die ehrenamtlich Täti-
gen die besondere Funk-
tion antreten. Er erlischt mit 
Ablauf des Kalendermona-
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tes, in dem sie aus der 
Funktion scheiden.  
 

 
 
Der Gemeindevorstand hat in der Sitzung am 24.01.2023 folgende Änderungen beschlos-
sen: 
- Änderung der Geschäftsordnung der Ortsbeiräte: 
§ 6 Einberufen der Sitzungen, Abs. 4  
Einberufen wird mit schriftlicher Ladung an alle Mitglieder des Ortsbeirates und an den Gemeinde-
vorstand sowie an die oder den Vorsitzenden der Gemeindevertretung. Darin sind Zeit, Ort und Ta-
gesordnung der Sitzung des Ortsbeirates anzugeben. Die Schriftform kann durch die elektroni-
sche Form ersetzt werden, wenn ein einheitliches elektronisches Informationssystem einge-
führt wird. Die Bereitstellung der Einladung wird durch E-Mail angekündigt 
 
- Änderung der Entschädigungssatzung § 3  
Die Aufwandsentschädigung §3, Abs. 1 der Ortsbeiräte wird von EURO 12,00 auf 
EURO 20,00 pro Sitzung geändert, damit ist die Nutzung der privaten Endgeräte abgegolten. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Erhöhung der Aufwandsentschädigungen bei  
Vorschlag 2: zusätzliche Kosten ca. 1.024,- €/Jahr (4 Sitzungen, 32 Personen) 
 
Kosteneinsparung: Materialkosten (Papier, Toner Briefumschläge), Verteilung durch Bauhof 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung dem Beschluss des Gemein-
devorstands zu folgen und beschließt folgende Änderungen:  
 
- Änderung der Geschäftsordnung der Ortsbeiräte: 
§ 6 Einberufen der Sitzungen, Abs. 4 
Einberufen wird mit schriftlicher Ladung an alle Mitglieder des Ortsbeirates und an den Gemeinde-
vorstand sowie an die oder den Vorsitzenden der Gemeindevertretung. Darin sind Zeit, Ort und Ta-
gesordnung der Sitzung des Ortsbeirates anzugeben. Die Schriftform kann durch die elektroni-
sche Form ersetzt werden, wenn ein einheitliches elektronisches Informationssystem einge-
führt wird. Die Bereitstellung der Einladung wird durch E-Mail angekündigt. 
 
- Änderung der Entschädigungssatzung § 3  
Die Aufwandsentschädigung §3, Abs. 1 der Ortsbeiräte wird von EURO 12,00 auf 
EURO 20,00 pro Sitzung geändert, damit ist die Nutzung der privaten Endgeräte abgegolten. 
 
Anlage(n): 

(1) 2023-01-17 - Stattgefunde Ortsbeiratssitzungen 2021+2022 
 
 
 
__________________ 
Heinz Radu 
(1. Beigeordneter) 
 




